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Weitere informationen

Die Reifen-Kennzeichnungs-Verordnung legt die Informationspflichten zu Kraftstoffeffizienz, 
Nasshaftung und externem Rollgeräusch von Reifen fest.

Das ReIfeNlabel
euRopäIsche ReIfeN-KeNNzeIchNuNgs-VeRoRDNuNg

Ziel ist mehr Sicherheit, Umweltschutz und Wirtschaftlich-

keit im Straßenverkehr durch die Förderung von kraftstoff-

sparenden, sicheren und leisen Reifen. Dem Verbraucher 

ermöglicht die Kennzeichnung, sich bereits vor dem Reifen-

kauf auf einer breiteren Grundlage zu informieren und diese 

Kriterien neben denen anderer Reifentests in seine Kaufent-

scheidung einzubeziehen.

Die neue EU-Verordnung für Reifen gilt auch für Winterrei-

fen. Die getesteten Kriterien sind für Winterreifen ebenfalls 

Rollwiderstand, Nassgriff und Rollgeräusch. Ein zusätzliches 

Kriterium speziell für Winterreifen, z. B. Schneegriff oder 

Bremsen auf Eis, ist nicht berücksichtigt. Zur Zeit fi ndet 

innerhalb der zuständigen EU-Gremien eine Diskussion über 

eine besondere Kennzeichnung von Winterreifen statt. Der 

Verbraucher muss sich bewusst sein, dass der tatsächliche 

Kraftstoffverbrauch und die Sicherheit im Straßenverkehr 

stark von seinem Fahrverhalten abhängen. Eine ökologische 

Fahrweise kann den Kraftstoffverbrauch deutlich senken. 

Der vorgeschriebene Reifendruck ist einzuhalten und regel-

mäßig zu überprüfen, um optimale Kraftstoffeffizienz und 

Nasshaftung zu erreichen. Auch ist immer genauestens auf 

einen ausreichenden Bremsweg zu achten.
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Kraftstoffeffizienz

KlasseN VoN g  

(geRINgste  effIzIeNz) bIs a  

(gRösste effIzIeNz)

Die Kraftstoffeinsparung hängt grundsätzlich vom Fahrzeug 

und den Fahrbedingungen ab. Bei einer Komplettausstat-

tung des Fahrzeugs mit Reifen der Klasse A im Vergleich 

zur Klasse G ist eine Verbrauchsminderung von bis zu 7,5 % * 

möglich. Bei Nutzfahrzeugen kann sie sogar höher liegen.

nasshaftung

KlasseN VoN f (läNgsteR  

bRemsweg) bIs a (KüRzesteR 

bRemsweg)

Der Wirkungsgrad hängt auch hier grundsätzlich vom Fahr-

zeug und den Fahrbedingungen ab. Im Falle einer Vollbrem-

sung kann sich der Bremsweg bei Komplettausstattung des 

Fahrzeugs mit Reifen der Klasse A im Gegensatz zur Klasse 

G um bis zu 30 % verkürzen. Bei einem „normalen“ Pkw mit 

einer Geschwindigkeit von 80 km/h kann der Bremsweg um 

bis zu 18 m kürzer sein*. 

externes rollgeräusch

aNgegebeN wIRD DeR weRt Des 

exteRNeN RollgeRäusches Des 

ReIfeNs IN DezIbel.

Jeder zusätzlich schwarze Streifen im Piktogramm bedeutet 

eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs.  Zu beachten ist 

dabei, dass das externe Rollgeräusch des Reifens nicht immer 

mit dem Geräusch im Fahrzeuginnenraum korreliert.

Quelle: Folgenabschätzung der Europäischen Kommission SEC ( 2008 )2860
* wenn nach den in der Verordnung 1222 /2009/ EG festgelegten Versuchsverfahren 
gemessen wurde

* auf einer durchschnittlich griffigen Fahrbahn

liter mehr auf 100 km bei einem Verbauch von Ø 6,6 l; 
Klasse D entfällt

+ 3 m

+4 m

+ 5 m

a

a

b

c

e

f

b
+ 0,10 l

c
+ 0,12 l

e
+ 0,14 l

f
+ 0,15 l

g
+ 0,15 l

+ 6 m

bremsweg (80  0 km/ h); Klassen D und g entfallen

Das piktogramm mit drei schwarzen streifen 

bedeutet, dass das externe Rollgeräusch des 

Reifens den bis 2016 geltenden eugrenzwer-

ten entspricht. 

zwei schwarze streifen weisen darauf hin, 

dass das externe Rollgeräusch des Reifens 

den ab 2016 geltenden eu-grenzwerten ent-

spricht oder um bis zu 3 db darunter liegt. 

ein schwarzer streifen signalisiert, dass das 

externe Rollgeräusch des Reifens die ab 2016 

geltenden eu-grenzwerte um mehr als  

3 db unterschreitet.
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allgemeine geschäftsbedingungen

1  Allgemeine Bestimmungen
1.1  Diese Geschäftsbedingungen der Fa. Helmut Bünte GmbH, (nachfolgend „Verkäu-

fer“), gelten für alle Verkäufe, Lieferungen und Leistungen des Verkäufers an Un-

ternehmer, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliche 

Sondervermögen im Sinne von § 310 i.V.m. § 14 BGB (nachfolgend als „Kunde“ be-

zeichnet). Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden 

widersprochen, es sei denn ihrer Geltung wurde ausdrücklich zugestimmt. Diese 

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen gelten auch ausschließlich, wenn der Verkäu-

fer in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Bedingungen abweichender Be-

dingungen des Kunden die Lieferung an diesen ohne besonderen Vorbehalt ausführt.

2  VertrAgsschluss
2.1 Ein Angebot erfolgt freibleibend. Alle Angebote und Preislisten des Verkäufers sind 

unverbindlich (so genannte „invitatio ad offerendum“), solange sie nicht zum Inhalt 

einer vertraglichen Vereinbarung werden. Ein Kaufvertrag kommt erst durch eine 

Auftragsbestätigung des Verkäufers zustande.

2.2 Hat der Verkäufer Sonderkonditionen vereinbart, gelten diese grundsätzlich nicht 

für gleichzeitig laufende und zukünftige Vertragsverhältnisse mit dem Kunden.

3  Preise und ZAhlungsBedingungen
3.1 Die angegebenen Preise des Verkäufers sind als Nettoeuropreise zu verstehen, zu-

züglich der gesetzlichen deutschen Mehrwertsteuer. Verpackungs- und Versand-

kosten, Verladung, Versicherung (insbesondere Transportversicherung), Zölle und 

Abgaben, Transportkosten werden gesondert berechnet.

3.2 Der Kaufpreis ist innerhalb von 30 Kalendertagen nach Rechnungsdatum ohne Ab-

zug zu zahlen. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen gewähren wir 2 % Skonto.

3.3 Eine Zahlung gilt als eingegangen, sobald der Gegenwert einem der Konten des 

Verkäufers gutgeschrieben wurde. Im Falle des Zahlungsverzuges hat der Verkäufer 

Anspruch auf Verzugszinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz. Die 

übrigen gesetzlichen Rechte des Verkäufers im Falle eines Zahlungsverzuges des 

Kunden bleiben hiervon unberührt. Sofern Rechnungen überfällig sind, werden 

eingehende Zahlungen zunächst auf eventuelle Kosten und Zinsen, sodann auf die 

älteste Forderung berechnet.

3.4 Sollten nicht vorhersehbare Kostenerhöhungen eintreten (z.B. Währungsschwan-

kungen, unerwartete Preiserhöhungen der Lieferanten etc.) ist der Verkäufer be-

rechtigt, die Preiserhöhung an den Kunden weiterzugeben.

4  AuslAndsgeschäfte
4.1 Im Rahmen der Lieferung in das Ausland werden handelsübliche Klauseln (z.B. „cif“, 

„ex work“, „fob“ etc.), die nach den vorgenannten Grundsätzen Vertragsinhalt gewor-

den sind, allein nach der von der internationalen Handelskammer veröffentlichten 

„International Commercial Terms“ („Incoterms“) in der jeweils neusten geltenden 

Fassung ausgelegt. Insoweit wird der Inhalt der jeweiligen Incoterms Bestandteil 

des Vertrags.

4.2 Die angegebenen Preise des Verkäufers enthalten grundsätzlich keine Konsulatsge-

bühren, Einfuhrzölle oder sonstige Abgaben/Gebühren, die aufgrund von Regelun-

gen des Bestimmungslandes erhoben werden (vgl. dazu auch die parallel geltende 

Ziffer 3.1). Für den Fall, dass ausnahmsweise vertraglich anderes vereinbart wurde, 

passt sich die im Preis enthaltene Abgabe der jeweiligen Preisentwicklung der Abga-

bensätze seit der Vereinbarung an.

4.3 Der Verkäufer ist nur für den Fall verpflichtet, ausländische Verpackungs-, Wiege- 

und Zollvorschriften zu beachten, wenn der Kunde hierzu vorher genaue Angaben 

gemacht hat.

5 liefer- und VersAndBedingungen sowie gefAhrüBergAng
5.1 Beim Erwerb mehrerer Artikel über unterschiedliche Artikelangebote ist der Ver-

käufer berechtigt, aus abwicklungstechnischen Gründen keine Gesamtlieferung 

vorzunehmen. Des Weiteren ist der Verkäufer zur Teillieferung – auch bei Fixtermi-

nen – berechtigt, soweit dies dem Kunden zuzumuten ist. Im Falle von zulässigen 

Teillieferungen ist der Verkäufer berechtigt, auch Teilrechnungen zu stellen.

5.2 Die Lieferung der Leistungsgegenstände erfolgt regelmäßig auf dem Versandwege 

wobei die Wahl des Versandweges- sowie der Art dem Verkäufer überlassen sind. 

Genannte Lieferzeiten/Liefertermine sind grundsätzlich unverbindlich, es sei denn, 

die Verbindlichkeit der genannten Zeit/des genannten Termins wird vom Verkäufer 

ausdrücklich bestätigt.

5.3 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Leis-

tungsgegenstände geht beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Leistungsge-

genstände am Geschäftssitz des Verkäufers an eine geeignete Transportperson über. 

Dies gilt auch dann, wenn der Verkäufer die Kosten des Transportes trägt. Schuldet 

der Verkäufer die Aufstellung und Montage, geht die Gefahr mit der Beendigung der 

Aufstellungs- und Montagearbeiten und der Übergabe an den Kunden über. 

5.4 Soweit eine Lieferung an den Kunden nicht möglich ist, weil z.B. die Leistungsge-

genstände nicht durch die Eingangstür, Haustür oder dem Treppenaufgang des Kun-

den passen oder weil der Kunde nicht unter der von ihm angegebenen Lieferadresse 

angetroffen wird, obwohl der Lieferzeitpunkt dem Kunden mit angemessener Frist 

angekündigt wurde, trägt der Kunde die Kosten für die erfolglose Anlieferung und 

ist zur Zahlung einer pauschalen Verzugsentschädigung verpflichtet. Sie beträgt für 

jede volle Woche der Verspätung 0,5 %, im Ganzen aber höchstens 5 % vom Wert der 

Gesamtlieferung oder des nicht angenommen Teils der Gesamtlieferung. Es bleibt 

den Parteien unbenommen, einen höheren oder niedrigeren Schaden nachzuweisen.

5.5 Für den Fall, dass sich der Versand der Lieferung an den Kunden aus Gründen die 

bei diesem liegen verzögert, erfolgt der Gefahrübergang bereits mit Anzeige der 

Versandbereitschaft an den Kunden. Eventuell anfallende Lagerkosten hat nach 

Gefahrübergang der Kunde zu tragen.

6 lieferfristen
6.1 Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämt-

licher vom Kunden zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und 

Freigaben, insbesondere von Plänen sowie die Einhaltung der vereinbarten Zah-

lungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Wer-

den diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen 

angemessen; dies gilt nicht, wenn der Verkäufer die Verzögerung zu vertreten hat.

6.2 Im Falle von Ereignissen höherer Gewalt ist der Verkäufer berechtigt, die Liefe-

rung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben bzw. ganz oder teilweise 

zurückzutreten, ohne dass hieraus irgendwelche Ansprüche gegen den Verkäufer 

hergeleitet werden können. Als höhere Gewalt im Sinne dieses Vertrags gelten 

alle für den Verkäufer unvorhersehbaren Ereignisse oder solche, die – selbst wenn 

sie vorhersehbar waren – außerhalb des Einfl ussvermögens des Verkäufers liegen 

und deren Auswirken auf die Vertragserfüllung durch zumutbare Bemühungen 

des Verkäufers nicht verhindert werden können. Hierzu zählen u.a. Krieg (erklärt 

oder nicht), kriegsähnliche Zustände, Aufruhr, Blockade, Embargo, Sabotage,  

Anordnungen der Exekutive, Energieversorgeschwierigkeiten, Epidemien, Feuer, 

Explosion oder ein allgemeiner bis dahin unbekannter Werkstoffmangel.

7  VerZug
7.1  Bei Verzug des Verkäufers ist der Kunde auf Verlangen des Verkäufers verpflichtet, 

innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der 

Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Leistung besteht. Kommt der Ver-

käufer in Verzug, kann der Kunde – sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus 

ein Schaden entstanden ist – eine Entschädigung für jede vollendete Woche des 

Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 8 % des Preises für den Teil der 

Lieferungen verlangen, der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb 

genommen werden konnte.

7.2  Bei einer Verzögerung der Leistung hat der Kunde im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen ein Rücktrittsrecht nur, wenn die Verzögerung vom Verkäufer zu 

vertreten ist. Macht der Kunde wegen der Verzögerung berechtigt Schadens- oder 

Aufwendungsersatz statt der Leistung geltend, so ist er berechtigt, für jede vollen-

dete Woche der Verzögerung 1 % des Preises für den Teil der Leistung zu verlangen, 

der auf Grund der Verzögerung nicht genutzt werden kann, jedoch insgesamt höchs-

tens 8 % dieses Preises.

7.3 Bei wirtschaftlichem Unvermögen des Kunden, seine Pflichten gegenüber dem Ver-

käufer zu erfüllen, kann der Verkäufer nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen 

Frist zur Leistung vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt auch bei einem Insolvenzan-

trag des Kunden. § 312 BGB und § 112 InsO bleiben unberührt. Der Kunde wird den 

Verkäufer frühzeitig schriftlich über eine drohende Zahlungsunfähigkeit informieren.

7.4 Verzögern sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch nicht vom 

Verkäufer zu vertretende Umstände, so hat der Kunde in angemessenem Umfang 

die Kosten für Wartezeit und zusätzlich erforderliche Reisen des Lieferers oder des 

Montagepersonals zu tragen.

allgemeine geschäftsbedingungen (agb)
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7.5 Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Kunden um mehr als einen Monat 

nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Kunden für jeden weite-

ren angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände 

der Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5 %, berechnet werden. Der Nachweis 

höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

7.6  Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Schadens bleibt den Vertragsparteien 

unbenommen. 

7.7  Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit ein Verzug auf grober 

Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Verkäufers beruht.

8 eigentumsVorBehAlt
8.1 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an den vertraglichen Leistungen bis zur 

vollständigen Bezahlung der geschuldeten Vergütung vor. Weiterhin behält sich der 

Verkäufer das Eigentum vor bis zur Erfüllung aller seiner Ansprüche aus der Ge-

schäftsbeziehung mit dem Kunden.

8.2 Gegenstände unter Eigentums- oder Rechtsvorbehalt darf der Kunde weder ver-

pfänden noch sicherungsübereignen. Dem Kunden ist nur als Wiederverkäufer eine 

Weiterveräußerung im gewöhnlichen Geschäftsgang unter der Bedingung gestattet, 

dass dem Verkäufer vom Kunden dessen Ansprüche gegen seine Abnehmer im Zu-

sammenhang mit der Weiterveräußerung wirksam abgetreten worden sind und der 

Kunde seinem Abnehmer das Eigentum unter Vorbehalt der Zahlung überträgt. Der 

Kunde tritt durch den Vertragsabschluss seine Ansprüche im Zusammenhang mit 

solchen Veräußerungen gegen seine Abnehmer sicherungshalber an den Verkäufer 

ab, der diese Abtretung gleichzeitig annimmt.

8.3 Soweit der Wert der Sicherungsrechte des Verkäufers die Höhe der gesicherten An-

sprüche um mehr als 10 % übersteigt, wird der Verkäufer auf Wunsch des Kunden 

einen entsprechenden Anteil der Sicherungsrechte freigeben.

9  mängelhAftung
 Der Verkäufer haftet bei Sach- und Rechtsmängeln wie folgt:

9.1 Ein unwesentlicher Mangel begründet keine Mängelansprüche und berechtigt den 

Kunden nicht dazu, die Entgegennahme der Leistungsgegenstände zu verweigern.

9.2 Sollte ein Teil der Leistungsgegenstände einen nicht unwesentlichen Mangel aufwei-

sen, rechtfertigt dies nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung. Etwas ande-

res gilt nur für den Fall, dass die Teillieferung für den Kunden ohne Interesse ist. Da-

rüber hinaus dürfen Zahlungen des Kunden nur in einem Umfang zurückbehalten 

werden, die in einem angemessenem Verhältnis zu dem aufgetretenem Sachmangel 

stehen.

9.3 Mängelansprüche entstehen nicht bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die 

nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, 

übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel auftreten. Werden vom 

Kunden oder von Dritten unsachgemäß Änderungen vorgenommen oder wird die 

Sache nicht sachgerecht eingesetzt oder behandelt, bestehen für diese und die dar-

aus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche, es sei denn der Kunde 

kann nachweisen, dass die gerügte Störung nicht auf diesen Änderungen oder Ein-

satzbedingungen beruhen. Bei gebrauchten Leistungsgegenständen sind die Rechte 

und Ansprüche wegen Mängeln ausgeschlossen.

9.4 Der Verkäufer hat das Wahlrecht zwischen Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

9.5  Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt bei neuen Leistungsgegenstän-

den ein Jahr ab Gefahrübergang. Dagegen bleiben die gesetzlichen Verjährungsfris-

ten für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB unberührt, gleiches gilt bei einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers, bei arglisti-

gem Verschweigen eines Mangels, bei Haftung aus Garantieversprechen sowie in 

den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die ge-

setzlichen Regelungen über Ablaufhemmungen und Neubeginn der Fristen bleiben 

unberührt.

9.6 Vorstehende Haftungsbeschränkungen in Ziffer 9.1 und 9.3 bis 9.6 beziehen sich 

nicht auf Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche, die der Kunde nach den ge-

setzlichen Vorschriften wegen Mängeln geltend machen kann. Für diese Ansprüche 

gilt Ziffer 10.

9.7 Ist der Kunde Kaufmann i.S.d. § 1 HGB, trifft ihn die kaufmännische Untersuchungs- 

und Rügepflicht gemäß § 377 HGB. Unterlässt der Kunde die dort geregelten Anzei-

gepflichten, gelten die Leistungsgegenstände als genehmigt.

9.8  Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Kunde dazu ver-

pflichtet, die zuerstgelieferten Leistungsgegenstände innerhalb von 30 Tagen an 

den Verkäufer zurückzusenden. Die Rücksendung der mangelhaften Leistungsge-

genstände ist dem Verkäufer anzukündigen. Das Paket muss einen Lieferschein, den 

Grund der Rücksendung und die Auftragsnummer beinhalten, da die Leistungsge-

genstände sonst nicht zugeordnet werden können. Andernfalls ist der Verkäufer zur 

Entgegennahme rückgesandter Leistungsgegenstände und Rückzahlung des Kauf-

preises nicht verpflichtet.

9.9  Liefert der Verkäufer zum Zwecke der Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, kann 

der Verkäufer vom Kunden eine Nutzungsentschädigung gem. § 346 Abs. 1 BGB gel-

tend machen. Sonstige gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

9.10  Die Abtretung der Mängelansprüche des Kunden ist ausgeschlossen.

9.11  Produkt- und andere Eigenschaftsbeschreibungen des Verkäufers stellen keine Be-

schaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien im Sinne des §443 BGB dar. Die Parteien 

vereinbaren, dass eine Garantieerklärung im Sinne des § 443 BGB nur dann vorliegt, 

wenn der Verkäufer diese schriftlich unter Verwendung des Begriffes „Garantie“ 

und unter Befolgung der in § 477 BGB aufgeführten Formvorschriften abgibt.

10 hAftung
10.1 Der Verkäufer haftet dem Kunden auf Schadensersatz und Ersatz vergeblicher Auf-

wendungen stets

10.1.1 für die von ihm sowie seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen vor-

sätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden,

10.1.2  nach dem Produkthaftungsgesetz und

10.1.3 für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die der 

Verkäufer, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten haben.

10.2 Der Verkäufer haftet bei leichter Fahrlässigkeit nur soweit er eine wesentliche Ver-

tragspflicht verletzt hat. Diese Haftung ist bei Sach- und Vermögensschäden auf den 

vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden beschränkt. Dies gilt auch für ent-

gangenen Gewinn und ausgebliebene Einsparungen. Die Haftung für sonstige ent-

ferntere Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen. Die Haftung gemäß 10.1.2 bleibt 

von diesem Absatz unberührt.

10.3 Aus einer Garantieerklärung haftet der Verkäufer nur auf Schadensersatz, wenn 

dies in der Garantie ausdrücklich übernommen wurde. Diese Haftung unterliegt bei 

leichter Fahrlässigkeit den Beschränkungen gemäß Ziffer 10.2.

11 Verjährung
11.1 Ansprüche mit Ausnahme der Ansprüche gemäß Ziffer 9 verjähren in einem Jahr 

ab Kenntnis, spätestens jedoch in zwei Jahren nach dem vereinbarten spätesten 

Termin der Leistungserbringung. Dies gilt nicht bei Vorsatz und soweit das Produkt-

haftungsgesetz zur Anwendung kommt.

12 Aufrechnungs- und ZurückBehAltungsrecht
12.1  Der Kunde ist zur Aufrechnung nur dann berechtigt, wenn die Gegenforderung 

unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder von dem Verkäufer anerkannt ist. Der 

Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit es sich um Forderun-

gen aus demselben Vertragsverhältnis handelt.

12.2 Wegen Mängeln können Zahlungen nur zu einem unter Berücksichtigung des Man-

gels verhältnismäßigen Teil zurückbehalten werden und nur, wenn der Mangel zwei-

felsfrei vorliegt. Ziffer 9.1 Satz 1 gilt entsprechend.

13 erfüllungsort
13.1  Erfüllungsort ist der Sitz der Firma Helmut Bünte Anhängertechnik.

14 AnwendBAres recht
14.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf bewegli-

cher Waren.

14.2 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffent-

lich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Strei-

tigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des Verkäufers. Dasselbe gilt, wenn 

der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz 

oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 

Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzu-

rufen bleibt hiervon unberührt. 

Stand: September 2008
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